
 

 

AGB im Arbeitsrecht – Kontrolle vorformulierter 
Arbeitsvertragsinhalte 

Eine wichtige Aufgabe des Betriebsrats nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
 
In fast allen Unternehmen finden vorformulierte Arbeitsverträge (Formular- oder Musterarbeitsverträge) 
Anwendung. Seit dem 01.01.2002 fallen diese unter das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
und unterliegen somit einer Inhaltskontrolle. Gemäß § 80 (1) Nr. 1 BetrVG ist der Betriebsrat verpflichtet 
darauf zu achten, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze etc. eingehalten werden. Diese 
Rechtskontrolle ist eine gewichtige Aufgabe des Betriebsrates. In der Vergangenheit haben Gerichte immer 
wieder festgestellt: Nicht alles was vertraglich geregelt ist, ist auch rechtskonform. 
 
Bei Arbeitsverträgen geht es im Besonderen um: 

 Transparenzkontrolle 

 Überstundenpauschalisierung 

 Bezugnahmeklauseln auf Tarifverträge 

 Möglichkeiten aber auch die Grenzen der Vertragsgestaltung 
Darüber hinaus werden in dem Seminar Prüf- und Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte aufgezeigt 

 
 
Zielgruppe: Alle Betriebsräte und Schwerbehindertenvertrauenspersonen 
Termin 
Ort: 

Dienstag, 28.09.2010 9:00 Uhr – ca. 16:00 Uhr 
TRYP-Hotel Krefeld, Europapark Fichtenhain A1 

Referent: 
Kosten: 

Edgar Bergmeier (Dipl. Wirtschafts- und Arbeitsjurist) 
185,00 Euro plus 7% USt. auf Verpflegung trägt der Arbeitgeber gemäß § 40 (1) BetrVG 
oder § 96 (8) SGB IX 

Freistellung: Betriebsräte und JAV gem. § 37 (6) BetrVG  
Schwerbehindertenvertrauenspersonen gem. § 96 (4) SGB IX 

 

Anmeldung:  Hiermit melde ich mich verbindlich an und bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Seminarorganisation sowie für 

Informationen über weitere Seminare und Veranstaltungen des DGB-Bildungswerk NRW e.V. elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Es gelten unsere AGB 

(nachzulesen unter: www.dgb-bildungswerk-nrw.de).     Seminarnummer: D8-106919-125 

 

Name/Vorname: Straße: 

PLZ, Ort:  privat: 

Firma:  

Straße: PLZ, Ort: 

 berufl.: : 
E-Mail:  

Freistellung:                     § 37 (6)    (   )                                           § 96 (4)    (   )  
 
Unterschrift:  

 
Bitte schicken oder faxen an: 

DGB-Bildungswerk NRW e.V. 
Bismarckstr. 77, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211/17523-194, Fax: 0211/17523-161 
jcgail@DGB-Bildungswerk-NRW.de 

IG Metall Krefeld 
Virchowstraße 130a,47805 Krefeld 
Tel.: 02151/816334, Fax: 02151/816340 
Biggi.Guester@igmetall.de 

http://www.dgb-bildungswerk-nrw.de/

